
Inhalts-Übersicht: 
Rechtsstreit: „Widerrechtlich eingenommenes Schloß-Wesenbergsches Land“; 1885 - 1889 

 

Lfd. 
Nr.: 

Nr. 
des 
Schrei-
bens 

Empfänger: Absender: Ort und 
Datum: 

Inhalt 

1 803 Zar Alexander 
Alexandrowitsch 

Adam Andreas 
Edler v. Rennen-
kampff 

01.08.1885 Eingabe: Das ergangene Urteil auszu-
führen und den Beklagten Ernst Mo-
ritz Schöhlich zum Ersatz der Kosten 
zu verurteilen. 

2 zu 803 Rechtsanwalt 
Georg von Peetz 

Louise u. Wilhel-
mine v. Rennen-
kampff sowie Na-
talie Toll 

19.07.1885 Prozeßvollmacht, die Interessen der 
Familie v. Rennenkampff im Rechts-
streit gegen Schöhlisch zu vertreten.  

3 zu 803 Wesenbergsches 
Vogteigericht 

Vize-Gouverneur 09.08.1885 Die Gerichtsgebühren sind vom Be-
klagten Schöhlich an die Gouv. Regie-
rung zu entrichten.  

4 803/80
4/805 

Wesenbergsches 
Vogteigericht 

Estl. Gouvernem. 
Regierung 

09.08.1885 Die rechtskräftigen Urteile sind zu 
erfüllen und die Gerichtskosten von 
den Beklagten Wesenbergschen Haus-
besitzern Wekram, Thomson und 
Schölisch einzutreiben. 

5 1612 Estl. Gouvern. 
 Regierung 

Wesenbergsches 
Vogteigericht 

25.10.1885 Die Urteile des Wierl. und Jerwschen 
Manngerichts sind an den Hakenrich-
ter der Strandwieck zur Beitreibung 
der Gelder weiterzuleiten. 

6 4237 Strandwieck-
scher Hakenrich-
ter, Wesenberg 

Wesenbergsches 
Vogteigericht 

29.10.1885 Anfrage über den Stand der Urteils-
vollstreckung zugunsten der Erben 
von A. von Rennenkampff 

7 3842 Estl. Gouvern.  
Regierung 

Strandwieckscher 
Hakenrichter, We-
senberg 

05.12.1885 Thomson verweigert die Zahlung. Der 
Hakenrichter bittet um die Erlaubnis, 
die Schulden zwangsweise einzutrei-
ben. 

8 1203 Strandwieck-
scher Hakenrich-
ter, Wesenberg 

Estl. Gouvern. 
Regierung 

10.12.1885 Die Estl. Gouv. Regierung hat nichts 
gegen eine hoheitliche Eintreibung des 
Geldes und faßt eine entsprechende 
Resolution. 

9 4829 Strandwieck-
scher Hakenrich-
ter, Wesenberg 

Estl. Gouvern. 
Regierung 

11.12.1885 Bestätigung der Anordnung. 

10 4153 Estl. Gouvern. 
 Regierung 

Strandwieckscher 
Hakenrichter, We-
senberg 

09.01.1886 Begleitschreiben zum eingezahlten 
Geldbetrag in Höhe von 97 Rubel, 86 
Kop. (Thomson) 

11 36 Estl. Gouvern. 
 Regierung 

Kanzlei 

Estl. Gouvern. 
Regierung Resolu-
tion 

24.01.1886 Mitteilung: Von den eingegangenen 
97,86 Rubel sind 94,68 Rubel an die 
Erben des A. von Rennenkampff aus-
zuzahlen, der Rest von 3,18 Rubel ver-
bleibt in der Gouvern. Kasse.  
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12 35 Strandwieck-
scher Hakenrich-
ter, Wesenberg 

Estl. Gouvern. 
Regierung, Kanz-
lei 

09.01.1886 Quittungen über den Empfang der 
97,86 Rubel und er einbehaltenen 3,18 
Rubel. 

13 316 Polizeiverwal-
tung Reval 

Estl. Gouvern. 
Regierung 

24.01.1886 Beauftragung an die Erben des A. von 
Rennenkampff 96,68 Rubel auszuzah-
len. 

14 1024 Estl. Gouvern. 
 Regierung 

Polizeiverwaltung 
Reval 

10.02.1886 Begleitschreiben zur Übersendung der 
Empfangsbescheinigung. 

15    08.02.1886 Empfangsbescheigung, unterschrieben 
vom Rechtsanwalt von Peetz 

16 539 Wesenbergsches 
Vogteigericht 

Estl. Gouvern. 
Regierung 

12.02.1886 Anfrage zum Sachstand der Urteils-
vollstreckung gegen Wekram. Wurden 
die Schulden an die Erben des A. v. 
Rennenkampff bereits gezahlt? 

17 113  Estl. Gouvern. 
Regierung 

30.01.1886 Quittung über die Gebühren von 3,18 
Rubel 

18 364 Estl. Gouvern. 
 Regierung 

Wesenbergsches 
Vogteigericht 

27.02.1886 Die Schuldner Wekram und Schölich 
verweigern die Zahlung. Der Haken-
richter bittet um die Erlaubnis, die 
Schulden zwangsweise einzutreiben. 

19 1032 Wesenbergsches 
Vogteigericht 

Estl. Gouvern. 
Regierung 

22.03.1886 Aufforderung die Schulden einzuzie-
hen und die ursprünglichen Grenzen 
des Landgutes Schloß Wesenberg wie-
der herzustellen. 

20 606 Estl. Gouvern. 
Regierung 

Wesenbergsches  

Vogteigericht 

12.04.1886 Um die Schulden von Schölich zu de-
cken empfiehlt das Gericht, dessen 
bewegliches Vermögen zu pfänden 
und zu verkaufen. Da Wekram kein 
bewegliches Vermögen besitzt, soll 
dessen unbewegliches Vermögen ver-
kauft werden. 
Zu Nr. 828, 829, 830 --- bisher wurden 
die ursprünglichen Grenzen noch nicht 
wieder hergestellt. 

21/
22 

1438 Wesenbergsches 
Vogteigericht 

Estl. Gouvern. 
Regierung 

04.05.1886 Es wird um eine genaue Schilderung 
des Sachstandes gebeten. 

23  Estl. Gouvern. 
Regierung 

Wesenbergsches 
Vogteigericht 

07.05.1886 Wie festgestellt wurde, ist das Wesen-
bergsche Haus von Wekram auf den 
Namen der Frau angemeldet. 

24 1970 Wesenbergsches 
Vogteigericht 

Estl. Gouvern. 
Regierung 

31.06.1886 Mit welcher Begründung fordert das 
Vogteigericht, den Verkauf des unbe-
weglichen Vermögens der Frau 
Wekram vorzunehmen, um die Schul-
den ihres Mannes zu bezahlen. 
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25 1054 Estl. Gouvern. 
Regierung 

Wesenbergsches 
Vogteigericht 

08.07.1886 Offenbar hat sich A. von Rennen-
kampff geirrt, als er den Herrn 
Wekram verklagte, denn Herr Wekram 
besitzt in Wesenberg kein Haus. Das 
Haus gehört Frau Wekram. 

26 2549 Wesenbergsches 
Vogteigericht 

Estl. Gouvern. 
Regierung 

16.07.1886 Die Estl. Gouv. Regieurng bittet um 
Zuleitung des Gerichtsurteils. 

27 1118 Estl. Gouvern. 
Regierung 

Wesenbergsches 
Vogteigericht 

23.07.1886 Begleitbrief zur Übersendung des Ur-
teils. 

28 4679 Wesenbergsches 
Vogteigericht 

Estl. Gouvern. 
Regierung 

30.07.1886 
25.09.1886 

Die Estl. Gouvern. Regierung verlangt 
eine Übersetzung des Protokolls ins 
Russische. 

29 94 Estl. Gouvern. 
Regierung 

Wierl. und 
Jerwsches, Mann-
gericht 

08.01.1887 Begleitbrief zur Übersendung der 
Übersetzung. 

30 828 Estl. Gouvern. 
Regierung 

Wierl. und 
Jerwsches, Mann-
gericht 

08.03.1885 Der Angeklagte hat entgegen der ge-
setzlichen Vorschriften 979 Sasheni 
Land, das zum Schloß Wesenberg ge-
hört, bebaut. Die Gebäude und Zäune 
sind abzureißen. Die Gerichtskosten 
von 83,9 Rbl. hat der Angeklagte zu 
tragen. 

31 320 Rechtsanwalt 
Peetz 

Estl. Gouvern. 
Regierung Vize-
Gouverneur 

15.01.1887 Übersendung einer Resolution, daß 
der Fall abgeschlossen ist. 

32 1223 Estl. Gouvern. 
Regierung 

Polizeiverwaltung 
Reval 

18.02.1887 Rapport darüber, daß die Resolution 
dem RA Peetz ausgehändigt wurde. 

33 / 
34 

192/24
6 

 Estl. Gouvern. 
Regierung 

03.03.1887 Bitte um Nachweis, daß die Kanzlei-
gebühr von 4,70 Rbl. bezahlt worden 
ist. 

35 1278 Estl. Gouvern. 
Regierung 

Polizeiverwaltung 
Reval 

07.03.1887/ 
19.02.1887 

Rapport sowie Übersendung der Quit-
tung über  4,70 Rbl.  

36 273   05.03.1887 Quittung über 4,70 Rubel 

37 / 
38 

314 Zar Alexander Rechtsanwalt 
Peetz 

26.03.1887 Rückgabe von Dokumenten 

39 314/37
0 

Rechtsanwalt 
Peetz 

Estl. Gouvern. 
Regierung 

15.04.1887 Resolution der Gouv. Reg. : Sämtliche 
Dokumente sind dem Herrn RA Peetz 
auszuhändigen. 

40 370 Polizeiverwal-
tung Reval 

Estl. Gouvern. 
Regierung 

25.04.1887 Anordnung die beigefügten Unterla-
gen an den RA Peetz weiter zu leiten. 

41 5620 Estl. Gouvern. 
Regierung 

Polizeiverwaltung 
Reval 

12.05.1887 Übersendung der Empfangsbestäti-
gung. 

42  Polizeiverwal-
tung Reval 

Rechtsanwalt 
Peetz 

05.05.1887 Empfangsbestätigung, Rennenkampffs 
Erben  
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43 696 Wesenbergsches 
Vogteigericht 

Estl. Gouvern. 
Regierung 

11.06.1887 Das Gericht soll dafür Sorge tragen, 
daß die gefaßten Beschlüsse erfüllt 
werden.  

44 696 Polizeiverwal-
tung Reval 

Estl. Gouvern. 
Regierung 

11.06.1887 Da der Angeklagte Wekram in Wesen-
berg kein Haus besitzt (sondern seine 
Frau), kann er auch nicht zur Verant-
wortung gezogen werden. 

45 4520 Estl. Gouvern. 
Regierung 

Polizeiverwaltung 
Reval 

01.07.1887 Begleitbrief zur Übersendung der vom 
RA Peetz ausgestellten Empfangsbe-
stätigung. 

46    01.07.1887 Wortlaut der Empfangsbestätigung 

47    17.07.1887 Bestätigung der Entgegennahme der 
Empfangsbestätigung. 

48 1422 Estl. Gouvern. 
Regierung 

Wesenbergsches 
Vogteigericht 

10.07.1887 Bestätigung des Geldeingangs von 
97,86 Rubel. 

49  Estl. Gouvern. 
Regierung 

Wesenbergsches 
Vogteigericht 

16.07.1887 Quittung über 97,86 Rubel. 

50 / 
51 

320 Polizeiverwal-
tung Reval 

Estl. Gouvern. 
Regierung 

20.07.1887 Das Geld ist dem RA Peetz auszuhän-
digen. 

52 9759 Estl. Gouvern. 
Regierung 

Polizeiverwaltung 
Reval 

29.07.1887 Übersendung der Empfangsbestäti-
gung 

53     Wortlaut der Empfangsbestätigung 

54 607 Zar Alexander Rechtsanwalt 
Peetz 

21.06.1889 RA v. Peetz bittet darum, auf die Poli-
zeiverwaltung Druck auszuüben, da-
mit die Urteile des Wierländ.  u. 
Jerwschen Manngerichts vollstreckt 
werden. Das widerrechtlich angeeigne-
te Land ist den Erben des A. von Ren-
nenkampff immer noch nicht zurück-
gegeben worden. 

55 1458 Estl. Gouvern. 
Regierung 

Polizei Wesenberg 18.06.1889 Weder in der Stadt Wesenberg noch im 
Gut Schloß Wesenberg existiert ein 
Landkarte, die am 13. 08. 1884 vom 
Landvermesser Eurich angefertigt 
wurde und nach der man die ur-
sprünglichen Grenzen wiederherstel-
len könnte. 

56 607 Polizei Wesen-
berg 

Estl. Gouvern. 
Regierung 

01.06.1889 Das Urteil des Wierländ. u. Jerwschen 
Manngerichts hat Rechtskraft erlangt; 
die Polizei hat sich um die Vollstre-
ckung zu kümmern.   

59 1813 Zar Alexander Rechtsanwalt 
Peetz 

01.08.1885 Gesuch das gegen den Hausbesitzer 
Thomson ausgesprochene Urteil zu 
vollstrecken und ihn zum Ersatz der 
Kosten zu verurteilen.  
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60 1052 Rechtsanwalt 
Peetz 

Erben des A. v. 
Rennenkampff 

 Vollmacht für RA v. Peetz 

61 804 Wesenbergsches 
Vogteigericht 

Estl. Gouvern. 
Regierung Vize-
Gouverneur 

09.08.1885 Anordnung des vom Manngericht ge-
fällten Urteils zu vollstrecken. 

63 1813 Zar Alexander Rechtsanwalt 
Peetz 

01.08.1885 Gesuch das gegen den Hausbesitzer 
Wekram ausgesprochene Urteil zu 
vollstrecken und ihn zum Ersatz der 
Kosten zu verurteilen.  

64 1052 Rechtsanwalt 
Peetz 

Erben des A. v. 
Rennenkampff 

 Vollmacht für RA v. Peetz 

65 805 Wesenbergsches 
Vogteigericht 

Estl. Gouvern. 
Regierung Vize-
Gouverneur 

09.08.1885 Anordnung des vom Manngericht ge-
fällten Urteils zu vollstrecken. 

66 1822 Estl. Gouvern. 
Regierung 

Polizei Wesenberg 31.07.1889 Da keine Landkarte vorhanden ist, 
können die Grenzen nicht wiederher-
gestellt werden. 

 



Nr. : 803 
Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster  

 

Großer Herr und Kaiser  
 

Alexander Alexandrowitsch, 
 

Selbstherrscher aller Reußen, Allergnädigster Herr ! 
 
 

Durch das beigehende Urtheil Eines Preislichen, Kaiserlich Wierl. und Jerwschen 
Manngerichts d: d: 8. März 1885, sub 830, welches belehre der Aufschrift d: d: 11. Juli c., sub 
1761, bereits die Rechtskraft beschritten hat, ist der Wesenbergsche Hausbesitzer Ernst Mo-
ritz Schöhlich verurtheilt worden, das seinerseits widerrechtlich eingenommene Schloß We-
senbergsche Land in Summa 43,65 Quadratfaden herauszugeben, seine Zäune von demsel-
ben abzuführen, die richtige Grenzlinie nach der Karte des Herrn Revisosr Eurich vom 13. 
August 1884 herzustellen und an Gerichtskosten 83 Rubl. 9 Cop. zu entrichten. 

 
Wenn nun der also verurtheilte Herr Beklagte bisher seinerseits durchaus keine An-

stalt gemacht hat, das rechtskräftige Urtheil qu. gutwillig zu erfüllen, so sehen wir, die allei-
nigen gesetzlichen Erben des Herrn Andreas von Rennenkampff zu Schloß Wesenberg uns 
veranlaßt: unter Beifügung der Karte des Herrn Revisors Eurich vom 13. August 1884 und 
unter Legitimierung unseres Bevollmächtigten Herrn Oberlandgerichtsadvokaten Georg von 
Peetz durch beigehende Vollmacht, ganz ergebenst zu bitten. 
 
9. Aug,. 1885 
   Nr.: 1813 

 
                                                                           Allergnädigster Herr ! 

 
Ew. Kaiserlichen Majestät Erlauchte Estländische Gouvernements Regierung wolle geruhen 

 

1. Die Ausführung des Urtheils qu. in allen seinen Stücken anzuordnen, 
 

2. den Wesenbergschen Hausbesitzer Ernst Moritz Schöhlisch in den Ersatz der uns 
durch dieses Exceptionsverfahren abgenöthigten Kosten, die wir sub NB zu 36 Rubl. 
60 Cop. designieren, zu verurtheilen, sowie 

 

3. dahin Verfügung zu treffen, daß sämtliche Gerichtskosten, sowohl die uns durch das 
Manngerichts-Urtheil zugesprochenen, als auch die uns seitens dieses Erlauchten fori 
zu zuerkennenden, direct an unseren endesunterzeichneten Bevollmächtigten zur 
Auszahlung gelangen sollen. 

 

Die wir in der tiefsten Devotion verharren als 
 
                                                                           Ew. Kaiserlichen Majestät 
 
                                                                            getreueste Unterthanen 
 
Reval, den 1 sten August 1885 
                                                    A. von Rennenkampffs Erben 
                                                                   durch ihren Bevollmächtigten 
                                                                      G. v. Peetz 
 



7 

 
NB. Kosten-Designation. 

 
Copialia und Stempelmarken                 1 Rubl. 60 Cop. 
Gerichtskosten ca.                                   15 Rubl. 
Honor: Mandat:                                       20 Rubl. 
                                                               -----------. 
                                                                 36 Rubl. 60 Cop. 

 
 
 

Vollmacht. 
 

Hierdurch bevollmächtigen wir Endesunterzeichnte den Herrn Rechtsanwalt Georg 
von Peetz uns in unserer Rechtssache wider den Wesenbergschen Haus- und Fabrikbesitzer 
Schölisch wegen Eingrenzung Schloß Wesenbergschen Landes uns überall gerichtlich wie 
außergerichtlich zu vertreten und unsere Rechte mit voller Gewalt wahrzunehmen, insbe-
sondere in unserem Namen Eingaben jeder Art zu unterzeichnen und solche bei allen Be-
hörden und amtlichen Personen einzureichen, sämtliche processualischen Handlungen vor-
zunehmen, Eide zu de- und referieren und zu acceptieren, Arrest und Sequester zu impetrie-
ren, wider nachtheilige Erkenntnisse Appellation, Querel und überhaupt Rechtsmittel jegli-
cher Art, auch bei Einem Dirigierenden Senate, einzulegen, die eingelegten Rechtsmittel zu 
verfolgen und von ihnen abzustellen, Appellations und Revisionseide zu unterzeichnen, 
Vergleiche jeder Art ohne jegliche Einschränkung abzuschließen, Geld und Geldwerth zu 
empfangen und rechtsgültig darüber zu quittieren, überhaupt Alles zu thun, was er zur 
Wahrnehmung unserer Gerechtsame für nothwendig oder nützlich erachten wird, oder 
wozu etwa eine Specialvollmacht erfordert werden sollte, als welche dieses Document in 
allen vorkommenden Fällen gelten soll.  

 
Indem wir unserm Herrn Bevollmächtigten das Recht einräumen, gegenwärtige 

Vollmacht ganz oder theilweise auch auf andere Personen zu übertragen, versprechen wir 
alles, was er resp. seine Substituten, auf Grundlage derselben thun werden, nie anstreiten, 
sondern stets als von uns selbst gethan anzuerkennen.  

 
Dessen zur Urkunde haben wir diese Vollmacht eigenhändig unterschrieben, 
                                                        Louise von Rennenkampff   
 
für mich u. als natürliche Vormünderin meiner minderjährigen Kinder: Antoinette, 
Hedwig, Louise, Adine, Annette, Karl u. Mary 
 
                                                        Wilhelmine von Rennenkampff 
 
                                                      E. von Rosenbach 
                      als Beirath der Frau Louise von Rennenkampff, geb. Dehn 
 
Natalie Toll, geb. von Rennenkampff, 
Baron Toll zu Kukkers, als ehelicher Beirath. 
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Die Authenticität der Unterschriften der Frau Louise von Rennenkampff, des Fräulein Wil-
helmine von Rennenkampff, des Herrn E. von Rosenbach und des Herrn Baron Toll zu Kuk-
kers wird desmittelst von Seiten des Wesenbergschen Vogteigerichts beglaubigt und attes-
tiert. 
 

Wesenberg, Vogteigericht den 19. Juli 1885 
 

In fidem Notair Th. Bresinsky 
 
 
 
 
803, 804, 805 
 
9. August 1885 
 
Nr.: 1813 

An 
das Wesenbergsche Vogteigericht 

 
Bei Übersendung der rechtskräftigen Urtheile des Wier= und Jerwschen Mannge-

richts d. d. (de dato = vom) 8. März a. c. (laufenden Jahres) sub Nr.: Nr.: 828, 829 und 830, in 
Sachen der Erben des Herrn A. von Rennenkampff wider die Wesenbergschen Hausbesitzer 
Hermann Wekram, Michel Thomson und Ernst Moritz Schölisch, sowie der Karten des 
Revisors Erwich vom 13. August 1885, beehrt sich die Estl. Gouvern. Regierung obl. (oblau-
diertes) Vogteigericht aufzufordern, die qu. (in Frage stehenden) Urtheile zu erfüllen, von je-
dem genannten Hausbesitzer die den Klägern zugesprochenen 83 Rbl. 9 Cop. an Gerichts-
kosten, sowie außerdem von jedem 13 Rbl. 70 Cop. an Kosten des gegenwärtigen Verfahrens 
und 1 % von der ganzen Summe 290 Rbl. 61 Cop. zum Besten der Canzellei dieser Behörde 
beizutreiben und bei Retradierung (Rückgabe) der beifolgenden Urtheile und Karten anher 
vorzustellen. 

 
                                                                 R. R. (Regierungsrath) 
 
                                                                  Golz 
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803, 804, 805 
 
9. August 1885 
 
Nr.: 1813 

An 
das Wesenbergsche Vogteigericht 

 
Bei Übersendung der rechtskräftigen Urtheile des Wier= und Jerwschen Mannge-

richts d. d. (de dato = vom) 8. März a. c. (laufenden Jahres) sub Nr.: Nr.: 828, 829 und 830, in 
Sachen der Erben des Herrn A. von Rennenkampff wider die Wesenbergschen Hausbesitzer 
Hermann Wekram, Michel Thomson und Ernst Moritz Schölisch, sowie der Karten des 
Revisors Erwich vom 13. August 1885, beehrt sich die Estl. Gouvern. Regierung obl. (oblau-
diertes) Vogteigericht aufzufordern, die qu. (in Frage stehenden) Urtheile zu erfüllen, von je-
dem genannten Hausbesitzer die den Klägern zugesprochenen 83 Rbl. 9 Cop. an Gerichts-
kosten, sowie außerdem von jedem 13 Rbl. 70 Cop. an Kosten des gegenwärtigen Verfahrens 
und 1 % von der ganzen Summe 290 Rbl. 61 Cop. zum Besten der Canzellei dieser Behörde 
beizutreiben und bei Retradierung (Rückgabe) der beifolgenden Urtheile und Karten anher 
vorzustellen. 

 
                                                                 R. R. (Regierungsrath) 
 
                                                                  Golz 
 

 
 
 
 
 

Empfangsbestätigung: 
 
 
 

Am 8 ten Februar 1886 habe den Taler der Estld. Gouvernementsregierung sub Nr. 56, 
über den Betrag von vierundneunzig Rbl. sechsundachtzig Cop. empfangen. 

 
den 8. Febr. 1886 
 
                                                           G. von Peetz 
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8. August 1885 Nr. : 804 
 

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster  
 

Großer Herr und Kaiser  
Alexander Alexandrowitsch, 

 
Selbstherrscher aller Reußen, Allergnädigster Herr ! 

 

Durch das beigehende Urtheil Eines Preislichen, Kaiserlich Wierl. und Jerwschen 
Manngerichts d: d: 8. März 1885, sub 830, welches belehre der Aufschrift d: d: 11. Juli c., sub 
1762, bereits die Rechtskraft beschritten hat, ist der Wesenbergsche Hausbesitzer Michel 
Thomson verurtheilt worden, das seinerseits widerrechtlich eingenommene Schloß Wesen-
bergsche Land in Summa 23,57 Quadratfaden herauszugeben, seine Zäune von demselben 
abzuführen, die richtige Grenzlinie nach der Karte des Herrn Revisosr Eurich vom 13. Au-
gust 1884 herzustellen und an Gerichtskosten 83 Rubl. 9 Cop. zu entrichten. 
 

Wenn nun der also verurtheilte Herr Beklagte bisher seinerseits durchaus keine An-
stalt gemacht hat, das rechtskräftige Urtheil qu. gutwillig zu erfüllen, so sehen wir, die allei-
nigen gesetzlichen Erben des Herrn Andreas von Rennenkampff zu Schloß Wesenberg uns 
veranlaßt: unter Beifügung der Karte des Herrn Revisors Eurich vom 13. August 1884 und 
unter Legitimierung unseres Bevollmächtigten Herrn Oberlandgerichtsadvokaten Georg von 
Peetz durch beigehende Vollmacht, ganz ergebenst zu bitten. 
 
9. Aug,. 1885 
   Nr.: 1813 

 
Allergnädigster Herr ! 

 
Ew. Kaiserlichen Majestät Erlauchte Estländische Gouvernements Regierung wolle geruhen 
 

4. Die Ausführung des Urtheils qu. in allen seinen Stücken anzuordnen, 
 

5. den Wesenbergschen Hausbesitzer Michel Thomson in den Ersatz der uns durch die-
ses Exceptionsverfahren abgenöthigten Kosten, die wir sub NB zu 36 Rubl. 60 Cop. 
designieren, zu verurtheilen, sowie 

 

6. dahin Verfügung zu treffen, daß sämtliche Gerichtskosten, sowohl die uns durch das 
Manngerichts-Urtheil zugesprochenen, als auch die uns seitens dieses Erlauchten fori 
zu zuerkennenden, direct an unseren endesunterzeichneten Bevollmächtigten zur 
Auszahlung gelangen sollen. 

 

Die wir in der tiefsten Devotion verharren als 
 

                                                                           Ew. Kaiserlichen Majestät 
 

                                                                            getreueste Unterthanen 
 

Reval, den 1 sten August 1885 
 
                                                    A. von Rennenkampffs Erben 
                                                                   durch ihren Bevollmächtigten 
                                                                      G. v. Peetz 
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NB. Kosten-Designation. 
 

Copialia und Stempelmarken                 1 Rubl. 60 Cop. 
Gerichtskosten ca.                                   15 Rubl. 
Honor: Mandat:                                       20 Rubl. 
                                                               -----------. 
                                                                 36 Rubl. 60 Cop. 
 

 
 

 
Vollmacht. 

 
Hiermit bevollmächtigen wir Endesunterzeichnte den Herrn Rechtsanwalt Georg von 

Peetz uns in unserer Rechtssache wider den Wesenbergschen Haus- besitzer Gastwirth 
Thomson wegen Eingrenzung Schloß Wesenbergschen Landes uns überall gerichtlich wie 
außergerichtlich zu vertreten und unsere Rechte mit voller Gewalt wahrzunehmen, insbe-
sondere in unserem Namen Eingaben jeder Art zu unterzeichnen und solche bei allen Be-
hörden und amtlichen Personen einzureichen, sämtliche processualischen Handlungen vor-
zunehmen, Eide zu de- und referieren und zu acceptieren, Arrest und Sequester zu impetrie-
ren, wider nachtheilige Erkenntnisse Appellation, Querel und überhaupt Rechtsmittel jegli-
cher Art, auch bei Einem Dirigierenden Senate, einzulegen, die eingelegten Rechtsmittel zu 
verfolgen und von ihnen abzustellen, Appellations und Revisionseide zu unterzeichnen, 
Vergleiche jeder Art ohne jegliche Einschränkung abzuschließen, Geld und Geldwerth zu 
empfangen und rechtsgültig darüber zu quittieren, überhaupt Alles zu thun, was er zur 
Wahrnehmung unserer Gerechtsame für nothwendig oder nützlich erachten wird, oder 
wozu etwa eine Specialvollmacht erfordert werden sollte, als welche dieses Document in 
allen vorkommenden Fällen gelten soll.  

 
Indem wir unserm Herrn Bevollmächtigten das Recht einräumen, gegenwärtige 

Vollmacht ganz oder theilweise auch auf andere Personen zu übertragen, versprechen wir 
alles, was er resp. seine Substituten, auf Grundlage derselben thun werden, nie anstreiten, 
sondern stets als von uns selbst gethan anzuerkennen.  

 
Dessen zur Urkunde haben wir diese Vollmacht eigenhändig unterschrieben, 
                                                        Louise von Rennenkampff   
 
für mich u. als natürlicher Vormünder meiner minderjährigen Kinder: Antoinette, 
Hedwig, Louise, Adine, Annette, Karl u. Mary 
 
                                                        Wilhelmine von Rennenkampff 
 
                                                      E. von Rosenbach 
                      als Beirath der Frau Louise von Rennenkampff, geb. Dehn 
 
Natalie Toll, geb. von Rennenkampff, 
Baron Toll zu Kukkers, als ehelicher Beirath. 
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Die Authenticität der Unterschriften der Frau Louise von Rennenkampff, des Fräulein Wil-
helmine von Rennenkampff, des Herrn E. von Rosenbach und des Herrn Baron Toll zu Kuk-
kers wird desmittelst von Seiten des Wesenbergschen Vogteigerichts beglaubigt. 
 
Nr.: 1052 
 
Wesenberg, Vogteigericht den 19. Juli 1885 
 
                                                                    In fidem Notair Bresinsky 

 
 
 
 
8. August 1885 Nr. : 805 
 
 

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster  
 

Großer Herr und Kaiser  
Alexander Alexandrowitsch, 

 
Selbstherrscher aller Reußen, Allergnädigster Herr ! 

 
 

Durch das beigehende Urtheil Eines Preislichen, Kaiserlich Wierl. und Jerwschen 
Manngerichts d: d: 8. März 1885, sub 830, welches belehre der Aufschrift d: d: 11. Juli c., sub 
1760, bereits die Rechtskraft beschritten hat, ist der Wesenbergsche Hausbesitzer Hermann 
Wekram verurtheilt worden, das seinerseits widerrechtlich eingenommene Schloß Wesen-
bergsche Land in Summa 9,79 Quadratfaden herauszugeben, seine Zäune von demselben 
abzuführen, die richtige Grenzlinie nach der Karte des Herrn Revisosr Eurich vom 13. Au-
gust 1884 herzustellen und an Gerichtskosten 83 Rubl. 9 Cop. zu entrichten. 

 
Wenn nun der also verurtheilte Herr Beklagte bisher seinerseits durchaus keine An-

stalt gemacht hat, das rechtskräftige Urtheil qu. gutwillig zu erfüllen, so sehen wir, die allei-
nigen gesetzlichen Erben des Herrn Andreas von Rennenkampff zu Schloß Wesenberg uns 
veranlaßt: unter Beifügung der Karte des Herrn Revisors Eurich vom 13. August 1884 und 
unter Legitimierung unseres Bevollmächtigten Herrn Oberlandgerichtsadvokaten Georg von 
Peetz durch beigehende Vollmacht, ganz ergebenst zu bitten. 
 
9. Aug,. 1885 
   Nr.: 1813 

 
                                                                           Allergnädigster Herr ! 

 
Ew. Kaiserlichen Majestät Erlauchte Estländische Gouvernements Regierung wolle geruhen 

 
7. Die Ausführung des Urtheils qu. in allen seinen Stücken anzuordnen, 

 
8. den Wesenbergschen Hausbesitzer Hermann Wekram in den Ersatz der uns durch 

dieses Exceptionsverfahren abgenöthigten Kosten, die wir sub NB zu 36 Rubl. 60 
Cop. designieren, zu verurtheilen, sowie 
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9. dahin Verfügung zu treffen, daß sämtliche Gerichtskosten, sowohl die uns durch das 

Manngerichts-Urtheil zugesprochenen, als auch die uns seitens dieses Erlauchten fori 
zu zuerkennenden, direct an unseren endesunterzeichneten Bevollmächtigten zur 
Auszahlung gelangen sollen. 

 
Die wir in der tiefsten Devotion verharren als 

 
                                                                           Ew. Kaiserlichen Majestät 
 
                                                                            getreueste Unterthanen 
 
Reval, den 1 sten August 1885 
                                                    A. von Rennenkampffs Erben 
                                                                   durch ihren Bevollmächtigten 
                                                                      G. v. Peetz 
 
 
NB. Kosten-Designation. 
 

Copialia und Stempelmarken                 1 Rubl. 60 Cop. 
Gerichtskosten ca.                                   15 Rubl. 
Honor: Mandat:                                       20 Rubl. 
                                                               -----------. 
                                                                 36 Rubl. 60 Cop. 

 
 
 
 

 
 

Vollmacht. 
 

Hiermit bevollmächtigen wir Endesunterzeichnte den Herrn Rechtsanwalt Georg von 
Peetz uns in unserer Rechtssache wider den Wesenbergschen Haus- besitzer Hermann 
Wekram wegen Eingrenzung Schloß Wesenbergschen Landes uns überall gerichtlich wie 
außergerichtlich zu vertreten und unsere Rechte mit voller Gewalt wahrzunehmen, insbe-
sondere in unserem Namen Eingaben jeder Art zu unterzeichnen und solche bei allen Be-
hörden und amtlichen Personen einzureichen, sämtliche processualischen Handlungen vor-
zunehmen, Eide zu de- und referieren und zu acceptieren, Arrest und Sequester zu impetrie-
ren, wider nachtheilige Erkenntnisse Appellation, Querel und überhaupt Rechtsmittel jegli-
cher Art, auch bei Einem Dirigierenden Senate, einzulegen, die eingelegten Rechtsmittel zu 
verfolgen und von ihnen abzustellen, Appellations und Revisionseide zu unterzeichnen, 
Vergleiche jeder Art ohne jegliche Einschränkung abzuschließen, Geld und Geldwerth zu 
empfangen und rechtsgültig darüber zu quittieren, überhaupt Alles zu thun, was er zur 
Wahrnehmung unserer Gerechtsame für nothwendig oder nützlich erachten wird, oder 
wozu etwa eine Specialvollmacht erfordert werden sollte, als welche dieses Document in 
allen vorkommenden Fällen gelten soll.  

 
Indem wir unserm Herrn Bevollmächtigten das Recht einräumen, gegenwärtige 

Vollmacht ganz oder theilweise auch auf andere Personen zu übertragen, versprechen wir 
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alles, was er resp. seine Substituten, auf Grundlage derselben thun werden, nie anstreiten, 
sondern stets als von uns selbst gethan anzuerkennen.  

 
Dessen zur Urkunde haben wir diese Vollmacht eigenhändig unterschrieben, 
                                                        Louise von Rennenkampff   
 
für mich u. als natürlicher Vormünder meiner minderjährigen Kinder: Antoinette, 
Hedwig, Louise, Adine, Annette, Karl u. Mary 
 
                                                        Wilhelmine von Rennenkampff 
 
 
                                                      E. von Rosenbach 
                      als Beirath der Frau Louise von Rennenkampff, geb. Dehn 
 
Natalie Toll, geb. von Rennenkampff, 
Baron Toll zu Kukkers, als ehelicher Beirath. 

 
 
 
 
Die Authenticität der Unterschriften der Frau Louise von Rennenkampff, des Fräulein Wil-
helmine von Rennenkampff, des Herrn E. von Rosenbach und des Herrn Baron Toll zu Kuk-
kers wird desmittelst von Seiten des Wesenbergschen Vogteigerichts beglaubigt und attes-
tiert. 
 
 
Wesenberg, Vogteigericht den 19. Juli 1885 
 
                                                                    In fidem Notair Bresinsky 

 
 


